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Bericht des Aufsichtsrats 
der RM Rheiner Management AG 

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Der Aufsichtsrat der RM Rheiner Management AG hat auch im Geschäfts-
jahr 2018 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrge-
nommen und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und 
die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. In alle Entscheidungen 
von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat 
unmittelbar eingebunden. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat in 
schriftlichen und mündlichen Berichten regelmäßig, zeitnah und umfassend 
über die relevant erscheinenden Fragen der Unternehmensplanung und 
strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäfte, die Lage 
des Unternehmens einschließlich der Risikolage sowie über das Risiko-
management. 

Im Geschäftsjahr 2018 haben drei förmliche Sitzungen des Aufsichtsrats 
stattgefunden, nämlich am 25.04.2018, 29.08.2018 und am 30.11.2018. In 
diesen Sitzungen sowie in einem schriftlichen Umlaufverfahren fasste der 
Aufsichtsrat die gebotenen Beschlüsse. 

In den Aufsichtsratssitzungen wurde jeweils die aktuelle Lage der Gesell-
schaft einschließlich ihrer Beteiligungen anhand von Unterlagen zur Er-
trags-, Vermögens- und Liquiditätslage vom Vorstand vorgetragen und ge-
meinsam diskutiert. 

In der Aufsichtsratssitzung vom 25.04.2018 wurden außerdem die Umset-
zung der EU-Datenschutzgrundverordnung sowie die Anforderungen des 
Transparenzregisters besprochen.

Sowohl der aufgestellte Jahresabschluss als auch der Lagebericht wur-
de allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vorgelegt. Die Prüfung 
und Besprechung erfolgte in der Aufsichtsratssitzung vom 09. April 2019. 
Der Vorstand erläuterte dem Aufsichtsrat dabei den von ihm aufgestellten 
 Jahresabschluss ausführlich.

Der Aufsichtsrat hat den in der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 
29.08.2018 gewählten Abschlussprüfer, die Formhals Revisions- und Treu-
handgesellschaft mbH, mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
beauftragt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts des Vorstands von dem Ab-
schlussprüfer geprüft, der einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt hat. 
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Der Prüfbericht wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrats durch den Ab-
schlussprüfer mit Schreiben vom 27.03.2019 zugeleitet. Dieser Prüfbe-
richt war in der Sitzung des Aufsichtsrats vom 09.04.2019 Gegenstand 
der  Beratungen. Die Abschlussprüfer Frau Stefanie Claire Blome und Herr 
 Harald Formhals haben an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats teilgenom-
men und standen dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte und Erläute-
rungen zur Verfügung. Auf der Basis eigener Prüfung des von dem Vorstand 
vorgelegten Jahresabschlusses und des Lageberichts, aus welcher sich 
keine Einwendungen ergeben haben, hat der Aufsichtsrat der RM Rheiner 
Management AG dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu-
gestimmt und in der Sitzung vom 09.04.2019 den Jahresabschluss gebilligt 
und hierdurch festgestellt. 

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Issels, Herrn Neuroth und den Mitarbeitern 
der RM Rheiner Management AG für ihren Einsatz für das Unternehmen 
auch im Geschäftsjahr 2018. 

Veränderungen im Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat haben sich im Geschäftsjahr 2018 keine Veränderungen er-
geben.

Durch die Hauptversammlung vom 29.08.2018 wurden Herr Karl-Heinz 
Berchter, Bernd Reeker, Hans Rudi Küfner erneut als Aufsichtsratsmit-
glieder gewählt und haben die Wahl angenommen. In der im Anschluss an 
die Hauptversammlung stattgefundenen Aufsichtsratssitzung hat sich der 
Aufsichtsrat konstituiert und einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

a)  zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wird Herr Hans Rudi Küfner 
 gewählt.

b)  zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wird Herr Karl-
Heinz Berchter gewählt.

 
Köln, im April 2019

Hans Rudi Küfner
Vorsitzender des Aufsichtsrats
der RM Rheiner Management AG
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Lagebericht des Vorstands 2018

Vorbemerkung

Dieser Lagebericht wurde ohne gesetzliche Verpflichtung erstellt. Er wur-
de in dem Umfang aufgestellt, in welchem er für mittelgroße, nichtbörsen-
notierte Aktiengesellschaften nach HGB obligatorisch ist.

1. Finanzwirtschaftliches Umfeld

Die Gesellschaft beachtet bei ihrer Geschäftstätigkeit die Entwicklung von 
Währungen, Anleihen und Zinsen sowie die Nachrichtenlage, welche die 
Entwicklungen jeweils beeinflussen.

2. Entwicklung der Finanzmärkte und ausgewählter Aktienindizes

Das Hauptaugenmerk liegt dabei in der Entwicklung von deutschen 
 Aktienindizes. Der meistbeachtete Index Dax 30 entwickelte sich im Jahre 
2018 deutlich negativ und schloss mit einem Minus von 18,3% ab.  

Im Einzelnen schlossen ausgewählte Indizes im Jahr 2018 wie folgt ab: 

in lokaler Währung in Euro umgerechnet

DAX30 -18,3 % -18,3 %

MDAX -17,6 % -17,6 %

SDAX -20,0 % -20,0 %

TecDAX -3,1 % -3,1 %

EuroStoxx 50 -14,3 % -14,3 %

MSCI World -20,1 % -5,9 %

Dow Jones Industrial -5,6 % -0,9 %

S&P 500 -6,2 % -1,5 %

Nasdaq Composite -3,9 % 1,0 %

Nikkei 225 -12,1 % -5,2 %
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3. Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2018 verlief für die RM Rheiner Management AG unbe-
friedigend und  schloss mit einem deutlichen Verlust ab, während im Vorjahr 
noch ein deutlich positives Ergebnis erzielt werden konnte. 

Im angestammten Bereich, Beteiligungen an Unternehmen, die sich in Son-
dersituationen befinden, wurden wieder Neuengagements eingegangen. 
Zielunternehmen waren dabei u.a. solche mit angekündigten oder bereits 
beschlossenen Strukturmaßnahmen oder Unternehmen, bei denen ein Bie-
ter die Kontrolle erlangt hatte. Bei Kaufentscheidungen geht die Gesellschaft 
davon aus, dass der innere Wert des Zielunternehmens deutlich  über des-
sen Börsenkurs liegt. Darüber hinaus wurde aber auch verstärkt in Unter-
nehmen investiert, die nach Auffassung der RM Rheiner Management AG 
über aussichtsreiche Geschäftsmodelle verfügen und deshalb interessante 
Wertsteigerungspotentiale aufweisen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein für die RM Rheiner Management 
AG sehr bedeutendes Spruchverfahren ohne Nachbesserung beendet. Dies 
trug nicht nur mit TEUR 7.717 zu einer Reduktion des Nachbesserungs-
volumens um per Saldo TEUR 7.269 auf TEUR 13.268 bei, sondern machte 
auch eine Vollabschreibung in Höhe von TEUR 187 auf käuflich erwor bene 
und daher aktivierte Mannesmann-Nachbesserungsrechte erforderlich. 
Diese Abschreibung wurde in den Aufwendungen aus Wertpapierverkäufen 
erfasst. 

Das Nachbesserungsvolumen wird abgebildet durch das Produkt aus der 
von der Strukturmaßnahme betroffenen Anzahl von Aktien und der vom 
Hauptgesellschafter zunächst à-conto gewährten Abfindung. Bei Ver-
schmelzungen tritt an die Stelle des vom Hauptgesellschafter gewährten 
Preises der letzte verfügbare Börsenkurs. Aus diesen Nachbesserungs-
rechten erwartet die RM Rheiner Management AG in Zukunft auch weiter-
hin Ergebnisbeiträge.

Die RM Rheiner Management AG verfügt neben ihren primär entstan-
denen Nachbesserungsrechten auch über solche, die sekundär durch 
vertrag liche Einigung erworben wurden, allerdings nach der Beendigung 
des  Mannesmann-Spruchverfahrens nur noch in sehr geringem Umfang. 
Darüber  hinaus hat die Gesellschaft in der Vergangenheit als Treuhänderin 
Nachbesserungsrechte für fremde Dritte erworben.



8

4. Ertragslage

Das Geschäftsjahr der RM Rheiner Management AG wurde mit einem 
 Jahresfehlbetrag von TEUR 464 (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 701) 
abgeschlossen. 

Die Erträge aus Wertpapierverkäufen fielen von TEUR 842 im Jahr 2017 
auf TEUR 186 im Jahr 2018. Der Aufwand aus Wertpapierverkäufen des 
Geschäftsjahres erhöhte sich von TEUR 10 auf TEUR 215.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fielen von TEUR 53 (2017) auf TEUR 
30. Dies lag insbesondere an niedrigeren Zuschreibungen auf das Finanz-
anlagevermögen. 

Im Geschäftsjahr 2018 fiel kein Personalaufwand an (Vorjahr TEUR 70), 
da die beiden Vorstände des Unternehmens eine ausschließlich ergebnis-
abhängige Tantieme erhalten. Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 
keine Mitarbeiter.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich von TEUR 75 leicht 
auf TEUR 72 vermindert.

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzan-
lagevermögens stiegen von TEUR 98 auf TEUR 127 an. Die Abschreibun-
gen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens erhöhten 
sich auf TEUR 513 (Vorjahr TEUR 137).

5. Vermögens- und Finanzlage

Die RM Rheiner Management AG weist zum Bilanzstichtag ein Finanz-
anlagevermögen in Höhe von TEUR 1.787 (Vorjahr TEUR 2.292) aus. 

Das ausgewiesene Eigenkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 4.264 
 (Vorjahr TEUR 4.728). Die bilanzielle Eigenkapitalquote stellt sich zum 
 Jahresultimo 2018 auf 89,1 % (Vorjahr 97,2 %). Die Nettofinanzposition ge-
genüber Banken stellte sich zum Jahresende auf minus TEUR 384 (Vorjahr 
TEUR +248). Rückstellungen bestanden zum Jahresende 2018 in Höhe 
von TEUR 68 (Vorjahr TEUR 136).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die RM Rheiner Management AG 
zu jedem Zeitpunkt in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nach-
zukommen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts hat sich die 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens nicht wesentlich geändert.
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6.  Risiken und Risikomanagementsystem  
der RM Rheiner Management AG

a) Darstellung des Risikomanagementsystems

 Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, die laufenden Kosten aus den 
Erträgen des Gesellschaftsvermögens einschließlich eventueller Nach-
besserungen aus den Nachbesserungsrechten abzudecken. 

 Das bilanzielle Risiko aus dem angedienten Nachbesserungsvolumen 
beläuft sich zum Geschäftsjahresende auf nur noch TEUR 3 (Vorjahr 
TEUR 190). 

 Künftige -vorzugsweise- originär erworbene Nachbesserungsrech-
te können zu einer Ergebnisbeeinflussung in der Position „Ertrag und 
Aufwand aus Wertpapierverkäufen“ führen. Durch die Steuerung der 
Transaktionsvolumina ist der Vorstand der Gesellschaft in der Lage, 
insbesondere die zu einem Aufwand führenden Andienungsvorgänge 
betragsmäßig zu begrenzen.

 In Wertpapierpositionen des Anlagevermögens, bei denen eine Struk-
turmaßnahme angekündigt oder bereits beschlossen worden ist, er-
wartet die Gesellschaft nur eine geringe Volatilität. Bei Beteiligungen 
außerhalb dieser Risikoeinstufung ist insbesondere die Kapitalmarkt-
erfahrung in der Verwaltung geeignet, diesen Risiken zu begegnen. 
 Zudem führt die Verteilung der Wertpapiere des Anlage- und des 
 Umlaufvermögens auf eine Anzahl von Unternehmen dazu, die Risiken 
dieser Geschäftssparte zu reduzieren.

 Bei Transaktionen im Umlaufvermögen, die auf die Realisierung eines 
kurzfristig zu erzielenden Erfolgs ausgerichtet sind, werden die ein-
gegangenen Risiken durch die Hinzuziehung von Beratern und be-
freundeten Kapitalmarktexperten eingehend diskutiert.

 Die Identifikation von Risiken, die Bewertung ihrer Eintrittswahrschein-
lichkeit sowie die Bewertung ihres betragsmäßigen Volumens führen 
dazu, dass negative Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertrags-
situation der Gesellschaft beherrschbar bleiben sollten.

 Die zeitnahe und ordnungsgemäße Bearbeitung des Buchungsstoffes 
in der Finanzbuchhaltung wird durch den Vorstand überwacht. Der Jah-
resabschluss wird durch ein Mitglied des Vorstandes zeitnah aufgestellt 
und mit dem anderen Vorstandsmitglied abgestimmt.
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b) Kreditrisiko

 Die Gesellschaft erwirbt Wertpapiere sowohl durch den Einsatz ihrer 
Eigenmittel als auch durch die Aufnahme von kurzfristig fälligen Bank-
krediten. Der in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesene Finanzsaldo 
gegenüber Kreditinstituten beträgt minus TEUR 384.

 In Umsetzung der Anlagephilosophie der Gesellschaft soll eine even-
tuelle künftige Kreditinanspruchnahme durch Beteiligungen an Gesell-
schaften unterlegt sein, bei denen Strukturmaßnahmen angekündigt 
oder durchgeführt worden sind. Dies soll im Ergebnis dazu führen, 
dass auch bei großen und lang andauernden Kursrückgängen an der 
Börse, derart kreditfinanzierte Beteiligungen aufgrund ihres überschau-
baren Kursrisikos ein stabilisierendes Element im Gesamtportfolio der 
RM Rheiner Management AG darstellen.

c) Transaktionsrisiko

 Die Bedingungen für die Finanzierung von Unternehmensübernahmen 
haben sich seit 2013 nach der Auffassung der RM Rheiner Management 
AG wieder verbessert. Es ist aber nicht auszuschließen, dass durch 
ein erneutes Aufflammen der Euro- und Kreditkrise die Finanzierungen 
von Unternehmensübernahmen wieder schwieriger darstellbar werden. 
Dadurch könnte sich für die RM Rheiner Management AG die Situa-
tion ergeben, dass sich in einer ihrer bevorzugten Investmentsphären, 
nämlich Unternehmen, welche sich in Sondersituationen befinden, die 
Anzahl von Investmentgelegenheiten deutlich verringert.

d) Schuldnerrisiko

 Bei umgesetzten bzw. abgeschlossenen Strukturmaßnahmen schul-
den die Hauptge-sellschafter Abfindung, ggf. Ausgleich und Nachbes-
serung (Abfindungsergänzungsansprüche). Wegen der Dauer von 
Überprüfungsverfahren im Anschluss an Struk-turmaßnahmen sind 
Minderheitsgesellschafter oder Inhaber von Abfindungsergänzungs-
ansprüchen regelmäßig über längere Zeiträume einem Schuldnerrisiko 
ausgesetzt. Für die RM Rheiner Management AG bestehen im Falle 
von Abfindungsergänzungsansprüchen, die aus primären Nachbesse-
rungsrechten und aus einer Treuhandtätigkeit resultieren, keine bilan-
ziellen Risiken.

 Diese Nachbesserungsrechte werden bei der Gesellschaft lediglich mit 
einem Erinnerungswert aktiviert.

 Gegen Entgelt erworbene Nachbesserungsrechte sind im Abschluss 
per 31.12.2018 lediglich mit TEUR 3 aktiviert.
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 Im Zeitraum zwischen der Ankündigung und dem Vollzug von Struktur-
maßnahmen sind sämtliche Schuldnerrisiken schlagend. Hierzu zählt 
die RM Rheiner Management AG auch das Scheitern (passiv) bzw. den 
Abbruch (aktiv) von Strukturmaßnahmen. 

e) Personenrisiko

 Im Berichtsjahr wurde die RM Rheiner Management AG durch zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten. Der Verlust der Dienste von Vorstands-
mitgliedern könnte sich negativ auf die Geschäftsentwicklung und auf 
das Ergebnis der RM Rheiner Management AG auswirken. Dies be-
zieht sich gleichermaßen auf die Fähigkeit der RM Rheiner Manage-
ment AG, sämtliche gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften  
einer im Freiverkehr notierten Gesellschaft einhalten zu können.

f) Prozessrisiken

 Passivprozesse;
 Passivprozesse sind weder rechtsanhängig noch sind solche ange-

droht.

 Aktivprozesse;
 Die Gesellschaft führt als Klägerin Prozesse mit gesellschaftsrecht-

lichen Fragestellungen und Hintergrund. Außerdem ist sie Antragstel-
lerin in verschiedenen gerichtlichen Verfahren zur Überprüfung der 
Angemessenheit von Abfindungszahlungen. Inwieweit für die daraus 
resultierenden Kostenrisiken Rückstellungen zu bilden sind, entschei-
det die Gesellschaft nach Rücksprache mit ihrem Rechtsbeistand. 
Nach kaufmännischem Ermessen waren im abgelaufenen Geschäfts-
jahr keine Kostenrisiken durch Rückstellungen zu berücksichtigen.

g) Steuerliche Risiken

 Steuerliche Risiken können sich auf der Ebene der Gesetzgebungs-
stufe ergeben. Die Risiken könnten sich einerseits bei der steuerlichen 
Behandlung von Veräußerungsgewinnen und Dividendeneinnahmen 
negativ auswirken. Andererseits könnten die Nutzung bzw. Bildung 
steuerlicher Verlustvorträge betroffen sein. Steuerliche Betriebsprüfun-
gen können ähnliche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen.

h) Risiken aus der Verwendung von Finanzinstrumenten

 Die Gesellschaft setzt zur Begrenzung der Risiken des Wertpapierport-
folios als Hedging Finanzinstrumente, insbesondere Kauf- und Ver-
kaufsoptionen auf Aktien, ein. Werden Verkaufsoptionen gekauft, be-
steht das Risiko eines Verlustes des Kapitaleinsatzes, sofern der Kurs 
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des Basiswertes sich unvorteilhaft für den Wert der jeweiligen Option 
entwickelt. Werden Kaufoptionen auf Aktienbestände verkauft, ver-
pflichtet sich die Gesellschaft zu einem festgelegten Kurs Aktien aus 
dem Bestand zu verkaufen, sofern der Kontrahent dies verlangt. In die-
sem Fall entgehen der Gesellschaft im Falle einer Ausübung der Op-
tion durch den Kontrahenten Gewinne in Höhe der Differenz zwischen 
 Ak tienkurs und Basispreis der Option.

 Darüber hinaus setzt die Gesellschaft zur Erzielung laufender Erträge 
Kauf- und Verkaufsoptionen auf Aktien ein. Werden Kaufoptionen ver-
kauft, ohne dass die Gesellschaft die entsprechenden Aktienbestände 
hält, muss die Gesellschaft Aktien zur Erfüllung ihrer Lieferverpflichtung 
erwerben, sofern der Kontrahent die Option ausübt. In diesem Fall er-
leidet die Gesellschaft einen Verlust in Höhe der Differenz zwischen 
höherem Aktienkurs und Basispreis, multipliziert mit der Anzahl der so 
veräußerten Aktien. Werden Verkaufsoptionen verkauft, muss die Ge-
sellschaft im Falle der Ausübung der Option Wertpapiere erwerben. Das 
Risiko solcher Geschäfte errechnet sich dann aus der Differenz zwi-
schen Basispreis und niedrigerem Kurs des Basiswertes, multi pliziert 
mit der Anzahl der Aktien, für die die Gesellschaft ein Optionsgeschäft 
abgeschlossen hat.

7. Chancen

Chancen ergeben sich dort, wo die prognostizierte positive Entwicklung von 
Unternehmen und Märkten auch mit der tatsächlichen Entwicklung überein-
stimmt oder diese sogar noch übertroffen wird. 

Bei künftigen Kurssteigerungen abgeschriebener Wertpapiere erfolgen 
buchmäßige Wertaufholungen maximal bis zu den Anschaffungskosten. Im 
Übrigen werden bei über den Anschaffungskosten hinausgehenden Kurs-
werten stille Reserven im Wertpapierbestand gelegt.

Zudem können mögliche Erträge aus den Nachbesserungsrechten der Ge-
sellschaft positive Ergebnisbeiträge liefern.

8. Aussichten für das Geschäftsjahr 2019

Beteiligungsunternehmen wie die RM Rheiner Management AG, welche nach 
HGB bilanzieren, weisen erst im Zeitpunkt der Veräußerung ein realisiertes 
Ergebnis aus. Abschreibungen müssen jedoch zum jeweiligen Bewertungs-
stichtag gebildet werden. Hierzu gegenläufig sind die ebenfalls stichtagsbe-
dingt zwingend zu bildenden Zuschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 HGB zu 
sehen. Eine Ergebnisprognose abzugeben hieße, relativ genau zu wissen, 
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wann einzelne Positionen des Anlage- und Umlauf vermögens zu welchem 
Preis veräußert werden. Hiernach müsste eine Prognose über die voraus-
sichtliche Abschreibungserfordernis bei denjenigen Positionen abgegeben 
werden, die mutmaßlich zum nächsten Bilanzstichtag aktiviert werden. Da-
nach wäre spiegelbildlich das ähnlich gelagerte Prognoseproblem der Zu-
schreibungen zu lösen, mit der Erleichterung zu vorgenanntem, dass auf 
unterjährig erworbene Positionen Zuschreibungen im Jahr der Anschaffung 
nicht vorgenommen werden dürfen. Des Weiteren kann der Ausgang von 
Spruchverfahren auf die Ertragssituation der RM Rheiner Management AG 
erhebliche Auswirkungen haben.

Die Realisierung eines Ergebnisses ist oftmals von Faktoren abhängig, wel-
che die Gesellschaft selbst nicht oder nur unwesentlich beeinflussen kann. 
Erst im Laufe des Jahres, wenn Ergebnisse in einem größeren Umfang 
realisiert wurden, lassen sich belastbarere Aussagen über die Gewinnent-
wicklung treffen. Dies kann aber dann für den konkreten Prognosezeitraum 
wiederum nur unter dem Vorbehalt gelten, dass sich für den Endpunkt die-
ses Prognosezeitraums das Abschreibungserfordernis bzw. das Zuschrei-
bungserfordernis auf den Wertpapierbestand nicht wesentlich ändert. 

Es bleibt festzuhalten, dass die getätigten Investments aktiv bewirtschaftet 
und kontinuierlich auf ihre Qualität geprüft werden. Portfolioadjustierungen 
werden vorgenommen, wenn sich dies als zweckmäßig und Ziel führend er-
weist. Alle Investments werden regelmäßig auf ihre jeweiligen Exitoptionen 
geprüft. Der Investitionsschwerpunkt in Gesellschaften, die mittels so ge-
nannter „Corporate Action“ stärkere Veränderung erfahren, führt dazu, dass 
Zielkurse aufgrund von Vorgaben, wie beispielsweise einem relevanten 
3-Monatskurs oder Bewertungsparametern in bestimmtem Umfang kalku-
lierbar sind. Ihr zeitlicher Anfall kann jedoch (im Regelfall) nicht hinreichend 
präzisiert werden.

So kann für das Geschäftsjahr 2019 seitens des Vorstands der Gesellschaft 
nur ein positives Ergebniss angestrebt aber nicht versprochen werden. Dies 
betrifft in gleicher Weise die Erzielung einer überdurchschnittlichen Ren-
dite, die gleichfalls nur gewünscht aber nicht versprochen werden kann. Die 
Basis für eine auskömmliche Portfolioentwicklung, ein ausgewogenes und 
werthaltiges Portfolio, ist aus Sicht des Vorstandes der Gesellschaft bei der 
RM Rheiner Management AG gegeben.

Köln, im März 2019

Dr. Georg Issels Hans Peter Neuroth
Vorstand Vorstand
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Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

  Geschäftsjahr Vorjahr
  Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

 Wertpapiere des Anlagevermögens  1.787.051,23 2.291.983,65

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und  
sonstige Vermögensgegenstände

 sonstige Vermögensgegenstände  36.747,35 245.875,45

II. Wertpapiere

 sonstige Wertpapiere  2.890.790,92 2.076.896,11

III. Kassenbestand und  
Guthaben bei Kreditinstituten  69.790,13 247.714,04

C. Rechnungsabgrenzungsposten  2.836,52 1.943,66

   4.787.216,15 4.864.412,91
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 Bilanz zum 31. Dezember 2018

 PASSIVA

  Geschäftsjahr Vorjahr
 Euro Euro Euro

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital  220.000,00 220.000,00

II. Kapitalrücklage  630.000,00 630.000,00

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen 20.000,00  20.000,00
2. andere Gewinnrücklagen 3.857.572,91  3.506.873,90

   3.877.572,91 3.526.873,90

IV. Bilanzverlust  463.794,92- 350.699,01

B. Rückstellungen
 sonstige Rückstellungen  67.818,00 135.840,00

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten  

gegenüber Kreditinstituten 453.618,15  0,00
 -  davon mit einer Restlaufzeit  

bis zu einem Jahr 
Euro 453.618,15 (Euro 0,00)

2. Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen 1,789,33  0,00

 -  davon mit einer Restlaufzeit  
bis zu einem Jahr  
Euro 1,789,33 (Euro 0,00)

3. sonstige Verbindlichkeiten 212,68  1.000,00
   455.620,16 1.000,00 -  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

Euro 212,68 (Euro 1.000,00)

  

   4.787.216,15 4.864.412,91
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Gewinn- und Verlustrechnung 
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

   Geschäftsjahr Vorjahr
  Euro Euro Euro

1. Erträge aus Wertpapierverkäufen  185.668,80 842.297,99

2. Aufwendungen aus Wertpapierverkäufen  214.732,36- 9.739,28-

3. sonstige betriebliche Erträge  29.618,65 53.228,35

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 0,00  70.140,00-

b) soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung 0,00  48,17-

   0,00 70.188,17-

5. sonstige betriebliche Aufwendungen  72.163,82- 75.146,48-

6. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  126.823,93 97.806,26

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  398,00 2.704,28

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und  
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  513.046,91- 137.065,04-

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  4.430,57- 313,30-

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  1.930,64- 2.186,59-

11. Ergebnis nach Steuern  463.794,92- 701.398,02

12. Jahresfehlbetrag  463.794,92- 701.398,02

13. Einstellungen in Gewinnrücklagen 
in andere Gewinnrücklagen  0,00 350.699,01-

14. Bilanzverlust  463.794,92- 350.699,01
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1.  Angaben und Erläuterungen zu Bestandteilen der Form,  
insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses

Die RM Rheiner Management AG hat ihren Sitz in Köln und ist im Handels-
register des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 67547 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der Gliederungsvor-
schriften des § 266 HGB und der ergänzenden Vorschriften des AktG auf-
gestellt.

Die RM Rheiner Management AG ist zum Bilanzstichtag als eine Kleinstka-
pitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB einzustufen. Gleichwohl hat sie 
ihren Jahresabschluss wie für große, nicht kapitalmarktorientierte Kapital-
gesellschaften aufgestellt: Dies erfolgte insoweit, als es den Informations-
ansprüchen ihrer Aktionäre gem. § 131 AktG genügt. Da insoweit zulässig, 
erfolgen gemäß § 160 Abs. 3 AktG keine Angaben mehr zu den dort ge-
nannten Vorschriften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach 
dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. In der Gewinn- und Verlustrech-
nung wurden die Gewinne aus Wertpapierverkäufen in dem Posten Nr. 1 
(Erträge aus Wertpapierverkäufen) sowie die Verluste aus Wertpapierver-
käufen in dem Posten Nr. 2 (Aufwendungen aus Wertpapierverkäufen) zu-
sammengefasst. Diese Posten enthalten sowohl die Gewinne bzw. Verluste 
aus Verkäufen von Wertpapieren des Anlagevermögens als auch diejeni-
gen aus Verkäufen von Wertpapieren des Umlaufvermögens. Wir halten 
diese Darstellung für erforderlich, um unsere Geschäftstätigkeit zutreffen-
der darstellen zu können.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wird in Euro (€) aufgestellt.

Sachanlagevermögen ist im Geschäftsjahr nicht vorhanden.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag 
einzeln bewertet worden.

Die Wertpapiere des Anlage- bzw. Umlaufvermögens wurden grundsätz-
lich mit den Anschaffungskosten bewertet; soweit für deren Ermittlung eine 
Verbrauchsfolge zu unterstellen war, wurde nach der Durchschnittskosten-
methode bewertet. 
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Soweit die Kurswerte unter die Anschaffungskosten gefallen sind, wurden 
jedoch entsprechende Abwertungen nach § 253 Abs. 3 und 4 HGB vor-
genommen. Bei wieder gestiegenen Kursen wurden zur Wertaufholung 
 Zuschreibungen nach § 253 Abs. 5 HGB durchgeführt. Die Obergrenze der 
Zuschreibungen liegt bei den ursprünglichen Anschaffungskosten.

Die Beteiligungen und Wertpapiere sind an die finanzierenden Kreditinsti-
tute verpfändet.

In den Finanzanlagen sind „primäre“ Nachbesserungsrechte enthalten. Sie 
sind aus von der Gesellschaft ursprünglich gehaltenen Aktienbeständen des 
Anlagevermögens im Rahmen von Squeeze-out Verfahren bzw. durch die 
Andienung von Aktienbeständen im Rahmen von Unternehmensverträgen 
entstanden. Unsere Gesellschaft erwartet bei den mit einem Erinnerungs-
wert von 1,00 Euro aktivierten Rechten eine Nachbesserung auf die bisher 
gezahlten Abfindungen. Es handelt sich um mehrere Rechte von verschie-
denen Gesellschaften.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen im Umlaufvermögen sind 
„sekundäre“ Nachbesserungsrechte mit ihren Anschaffungskosten in Höhe 
von insgesamt Euro 2.782,00 ausgewiesen. Diese Nachbesserungsrechte 
hat die Gesellschaft von dritten Personen in der Erwartung von Nachbes-
serungen erworben, die über den gezahlten Kaufpreisen liegen. Wir erwar-
ten Nachbesserungen, die über den von uns gezahlten Kaufpreisen liegen. 
Deshalb ergibt sich keine Abwertungsnotwendigkeit.

Die übrigen sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert 
ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht vorhanden, Wertbe-
richtigungen waren nicht vorzunehmen. 

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte zum nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Abzinsungen von 
Rückstellungen wegen Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr waren nicht 
erforderlich.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.
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3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

3.1 Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesetzlicher Bestandteil des 
 Anhangs und ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel.

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 
zum 31.12.2018

Anschaffungskosten Zuschreibungen/Aufgelaufene Abschreibungen Buchwerte

 
 

01.01.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

Umbu- 
chungen  

 
 
 
 
 

Euro

 
 

Zugänge  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

Abgänge  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

31.12.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

01.01.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

Verände- 
rungen im  
Zusam-

menhang 
mit Umbu-
chungen  
oder Zu-
gängen  

 
Euro

Verände- 
rungen im  
Zusam-

menhang 
mit Abgän-

gen  
 
 
 

Euro

Zuschrei-
bungen  
im Ge-

schäftsjahr  
 
 
 
 
 

Euro

 
 

31.12.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

31.12.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

31.12.2017  
 
 
 
 
 
 

Euro

I. Finanzanlagen

   Wertpapiere des 
   Anlagevermögens 3.644.093,17 4,00 180.791,40 3.463.305,77 1.352.109,52 331.100,02 0,00 6.955,00 1.676.254,54 1.787.051,23 2.291.983,65

Summe Finanzanlagen 3.644.093,17 4,00 180.791,40 3.463.305,77 1.352.109,52 331.100,02 0,00 6.955,00 1.676.254,54 1.787.051,23 2.291.983,65

Anlagevermögen  
insgesamt 3.644.093,17 0,00 4,00 180.791,40 3.463.305,77 1.352.109,52 331.100,02 0,00 6.955,00 1.676.254,54 1.787.051,23 2.291.983,65
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Anschaffungskosten Zuschreibungen/Aufgelaufene Abschreibungen Buchwerte

 
 

01.01.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

Umbu- 
chungen  

 
 
 
 
 

Euro

 
 

Zugänge  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

Abgänge  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

31.12.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

01.01.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

Verände- 
rungen im  
Zusam-

menhang 
mit Umbu-
chungen  
oder Zu-
gängen  

 
Euro

Verände- 
rungen im  
Zusam-

menhang 
mit Abgän-

gen  
 
 
 

Euro

Zuschrei-
bungen  
im Ge-

schäftsjahr  
 
 
 
 
 

Euro

 
 

31.12.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

31.12.2018  
 
 
 
 
 
 

Euro

 
 

31.12.2017  
 
 
 
 
 
 

Euro

I. Finanzanlagen

   Wertpapiere des 
   Anlagevermögens 3.644.093,17 4,00 180.791,40 3.463.305,77 1.352.109,52 331.100,02 0,00 6.955,00 1.676.254,54 1.787.051,23 2.291.983,65

Summe Finanzanlagen 3.644.093,17 4,00 180.791,40 3.463.305,77 1.352.109,52 331.100,02 0,00 6.955,00 1.676.254,54 1.787.051,23 2.291.983,65

Anlagevermögen  
insgesamt 3.644.093,17 0,00 4,00 180.791,40 3.463.305,77 1.352.109,52 331.100,02 0,00 6.955,00 1.676.254,54 1.787.051,23 2.291.983,65
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3.2 Angaben zum Kapital

3.2.1 Zusammensetzung des Kapitals

Das Grundkapital beträgt 220.000,00 Euro. Es ist eingeteilt in 220.000 
Stückaktien.

3.2.2 Bilanzverlust

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2017 Euro 350.699,01
- Einstellung in Gewinnrücklagen  

durch Hauptversammlung  Euro - 350.699,01
- Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr 2018 Euro - 463.794,92

Bilanzverlust zum 31. Dezember 2018 Euro - 463.794,92

3.2.3 Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen entwickelten sich wie folgt:

Gesetzliche Rücklagen zum 31. Dezember 2017 Euro 20.000,00
andere Rücklagen zum 31. Dezember 2017 Euro 3.506.873,90
+ Einstellung in Gewinnrücklagen  

durch Hauptversammlung Euro 350.699,01

Gewinnrücklagen zum 31. Dezember 2018 Euro 3.857.572,91

Entnahmen aus Rücklagen wurden nicht vorgenommen.

3.3 Sonstige Rückstellungen

Im Geschäftsjahr wurden sonstige Rückstellungen gebildet für die Auf-
sichtsratsvergütungen inklusive nicht abziehbarer Vorsteuer in Höhe von 
TEUR 26, Aufwand aus Stillhaltergeschäften TEUR 37, die Kosten für Jah-
resabschluss-/Steuererklärungen in Höhe von TEUR 2, Kosten für Aufbe-
wahrung/Archivierung in Höhe von TEUR 1 sowie für ausstehende Ein-
gangsrechnungen in Höhe von TEUR 2.
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3.4 Verbindlichkeiten

Die Angaben zur Restlaufzeit und zur Besicherung sind dem nachfolgenden 
Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten Restlaufzeit
bis  

1 Jahr
1-5  

Jahre
über  

5 Jahre
Gesamt Gesichert

Euro Euro Euro Euro Euro
gegenüber  
Kreditinstituten 453.618,15 0,00 0,00 453.618,15 453.618,15

aus Lieferungen 
und Leistungen 1.789,33 0,00 0,00 1.789,33 0,00

Sonstige 212,68 0,00 0,00 212,68 0,00

Summe 455.620,16 0,00 0,00 455.620,16 0,00

Die Sicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgte 
durch Verpfändung von Wertpapierdepots und Bankguthaben.

3.5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt 2,5 
TEUR inklusive Umsatzsteuer. Der Ausweis beinhaltet 2 TEUR für Online 
Investor Relations und 0,5 TEUR  für Büromiete, jeweils für die Zeit ab Bi-
lanzstichtag bis zum Ende der jeweiligen vertraglichen Grundlaufzeit.

4. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1  Aufgliederung der Umsatzerlöse, der Wertpapiererträge  
und sonstigen betrieblichen Erträge nach Tätigkeitsbereichen

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Zuschreibungen 
in Höhe von TEUR 7 gem. § 253 Abs. 5 S. 1 HGB auf Wertpapiere des An-
lagevermögen, Erträge aus Zuschreibungen gem. § 253 Abs. 5 S. 1 HGB 
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von TEUR 1 sowie Erträge 
aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 22.
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4.2 Steueraufwand

Auf Basis des handelsbilanziellen Ergebnisses und vor dem Hintergrund der 
Regelungen des § 8b KStG in seiner am Bilanzstichtag gültigen Fassung ist 
der zu erwartende Steueraufwand (Euro 0,00) mit dem in der Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesenen Steueraufwand identisch. Der dort aus-
gewiesene Ertragssteueraufwand betrifft nicht anrechenbare ausländische 
Kapitalertragsteuern.

4.3 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen

Abschreibungen auf Wertpapiere sind immer außerplanmäßige Abschrei-
bungen, da für Wertpapiere keine „planmäßigen“ Abschreibungen vorge-
nommen werden. 

In der GuV Position Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapie-
re des Umlaufvermögens sind TEUR 331 für außerplanmäßige Abschrei-
bungen auf Wertpapiere des Finanzanlagevermögens enthalten.

5. Sonstige Angaben

5.1 Angaben zu den Unternehmensorganen

Vorstand:

Der Vorstand besteht aus Herrn Dr. Georg Issels, Kaufmann, Köln und 
Herrn Hans Peter Neuroth, Kaufmann, Meerbusch.

Herr Dr. Issels ist außerdem Vorsitzender des Aufsichtsrats der DNI Betei-
ligungen AG, Köln,  Vorsitzender des Aufsichtsrats der GSC Holding AG, 
Düsseldorf, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lang & Cie. 
Rhein-Ruhr Real Estate AG, Frankfurt am Main, Mitglied des Aufsichtsrats 
der Horus AG, Köln,  Mitglied des Aufsichtsrats der Smart Equity AG, Köln 
sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Elbstein AG, Hamburg.

Herr Neuroth ist außerdem stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Horus AG, Köln sowie stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Smart Equity AG, Köln.
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Aufsichtsrat:

Hans Rudi Küfner, Remscheid,
Kaufmann, Vorsitzender

Herr Küfner ist außerdem:
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Babylon Capital AG, Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Horus AG, Köln
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Value-Holdings  
International AG, Gersthofen.

Karl-Heinz Berchter, Düsseldorf,
Unternehmensberater, Stellvertretender Vorsitzender

Herr Berchter ist außerdem:
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Franz Röhrig Wertpapierhandelsgesell-
schaft AG, Mainz
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wohnungsgesellschaft des  
Rheinischen Handwerks AG, Köln
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG, 
Köln,
Mitglied des Aufsichtsrats der Esterer AG, Köln.

Bernd Reeker, Meerbusch,
Kaufmann.

Herr Reeker ist außerdem:
Mitglied des Aufsichtsrats der GSC Holding AG, Düsseldorf

Die Gesamtnettobezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats der AG betragen 
für das Geschäftsjahr Euro 22.500,00.

5.2 Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer

Die Firma beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.
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5.3 Angaben zum Abschlussprüferhonorar

Das für das Geschäftsjahr oder frühere Jahre als Aufwand gebuchte Hono-
rar des Abschlussprüfers setzt sich wie folgt zusammen:

a) für Abschlussprüfungsleistungen Euro 7.500,00
b) für Steuerberatungsleistungen Euro  1.785,36
c)  für andere Bestätigungsleistungen  

oder sonstige Leistungen Euro 0,00

Summe Euro 9.285,36

Anmerkung: Aufgrund neuerer Rechtsprechung des BFH zu § 249 HGB 
werden, wegen gesetzlicher Prüfungspflicht anders als für die Zeit bis 2013, 
seit 2014 keine Rückstellungen für die zwar satzungsmäßigen, aber nicht 
mehr gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlussprüfungen passiviert, 
sodass der hier ausgewiesene Prüfungsaufwand die Prüfung des Vorjah-
resabschlusses betrifft. Die Angaben sind Beträge ohne Umsatzsteuern, 
unabhängig von einer umsatzsteuerlichen Nicht-Abzugsfähigkeit der in 
Rechnung gestellten Umsatzsteuern.

5.4 Latente Steuern

Aufgrund der Regelungen des § 8b KStG wird die Gesellschaft bei gleich 
bleibender Unternehmenspolitik auch in Zukunft mit keinen Ertragsteuern 
belastet sein, welche durch dem Grunde nach bestehende aktive Steu-
erlatenzen (aus steuerlichen Verlustvorträgen und aus unterschiedlichen 
Bewertungen von Wertpapieren in Handels- und Steuerbilanz) reduziert 
werden könnten. Mithin besteht zum Bilanzstichtag keine werthaltige aktive 
Steuerlatenz.

5.5 Bestehen von Beteiligungen

Die Scherzer & Co. AG, Köln hat am 29.12.2014 gem. § 20 Abs. 1 AktG 
mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der Aktien der RM Rheiner Ma-
nagement AG, Köln, gehört.

Köln, den 22.03.2019

Dr. Georg Issels Hans Peter Neuroth
Vorstand Vorstand



27

Bestätigungsvermerk

„An die RM Rheiner Management Aktiengesellschaft, Köln

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der RM Rheiner Management Aktienge-
sellschaft, Köln, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 
31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der RM Rheiner Management Aktiengesellschaft, Köln für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Be-
langen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu kei-
nen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat.

 
Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ un-
seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts.

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.



Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garan-
tie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewah-
ren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vor-
stand dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängen-
den Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vor-
stand angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestä-
tigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu füh-
ren, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-
dere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-
wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-
steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Köln, den 25. März 2019

 Formhals
 Revisions- und Treuhand GmbH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft

 Harald Formhals
 Wirtschaftsprüfer
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